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ARBEITGEBER Bereitschaft / höhere Gewalt Arbeitnehmer, welche 
arbeiten 

Anmeldungspflicht beim 
sloArbeitsamt (ZRSZ): 

- innerhalb 8 Tagen vom Beginn 
der Bereitschaft bzw. Wartezeit 
- für Arbeitnehmer, die vor dem 
11.04.2020 nicht arbeiten, ist die 
letzte Anmeldungsfrist 
18.04.2020 

- 

Abmeldungspflicht beim 
sloArbeitsamt (ZRSZ): 

-elektronisch; spätestens am 
letzten Tag der Bereitschaft bzw. 
Wartezeit / Arbeitsbehinderung 

- 

Ab hier weiter gilt alles nur für den Zeitraum 13.03. - 31.05.2020: 

Voraussetzungen: - Umsatz des AGs von Jan-
Jun‘20 sollte mindestens 20% 
im Vergleich mit Jan-Jun‘19 
fallen und 

- Umsatz von Jul-Dez‘20 im 
Vergleich mit Jul-Dez‘19 
sollte nicht mehr als 50% 
steigen 

- - 

Gehaltsauszahlungspflicht: - Arbeitgeber bezahlt dem 
Arbeitnehmer das 
Nettogehalt auf sein 
Bankkonto  

- bis 18. im Folgemonat  

- Arbeitgeber bezahlt dem 
Arbeitnehmer das 
Gesamtgehalt wie üblich + 
Krisenzulage  

- bis 18. im Folgemonat 

Sozialversicherungsbeiträge 
- Zahlungspflicht: 

- Arbeitgeber berechnet alle 
SV-Beiträge, bezahlt aber 
keine 

- Arbeitgeber berechnet alle 
SV-Beiträge;  

- Arbeitgeber bezahlt aber 
keine Pensionsbeiträge iHv 
24,35% des Bruttogehaltes  

Bis wann der Staat den 
Arbeitgeber erstattet: 

- Nettobetrag der Erstattung 
wird auf das Bankkonto des 
Arbeitgebers bis 10. in 
Folgemonat nach der 
Auszahlung erstattet 

- 

Zusätzliche Zahlungen: - - Krisenzulage wird den  
Arbeitnehmern (118 
EUR/März, 200 EUR/je April 
und Mai) bezahlt, wenn sein 
Bruttogehalt niedriger als 
2.821,74 EUR betragt; 

- Krisen- zulage ist netto= 
brutto 



 

 

ARBEITGEBER Bereitschaft / höhere Gewalt Arbeitnehmer der arbeitet 
Auszahlungssperre im 
Zeitraum 11.04. -
31.12.2020: 

- Gehaltsteil für 
Geschäftserfolg (14. Gehalt) 

- Geschäftsführungsvergütung  
- Dividendenausschüttung 

- Gehaltsteil für 
Geschäftserfolg (14. Gehalt) 

- Geschäftsführungsvergütung 
- Dividendenausschüttung 

Steuerschuld: - alle dem Staat geschuldeten 
ausstehenden Schulden 
müssen zum Zeitpunkt der 
Antragstellung beglichen 
werden 

- alle dem Staat geschuldeten 
ausstehenden Schulden 
müssen zum Zeitpunkt der 
Antragstellung beglichen 
werden 

ARBEITNEHMER Bereitschaft / höhere Gewalt Arbeitnehmer der arbeitet 
Wer:  - bekommt den 

Arbeitgeberbeschluss über 
Bereitschaft / Wartezeit 

- bleibt zuhause wegen 
Kinderschutz  (bis zur 5. 
Klasse der Grundschule) 

- arbeitet in 
Geschäftsräumen oder 
bekommt den Beschluss 
über Arbeit vom Zuhause 
(#homeoffice) 

Höhe der Auszahlung: - 80% des durchschnittlichen 
ausgezahlten Gehaltes der 
letzten drei Monate 

- 100% Gehaltes wie üblich 
und Essensgeld; das 
Fahrtgeld nur die 
Arbeitnehmer, die 
tatsächlich zur Arbeit 
fahren 

Arbeitnehmerpflicht: - Rückkehr zur Arbeit auf 
Antrag des Arbeitgebers, 
jedoch nicht länger als 7 
aufeinanderfolgende Tage  
/ Monat 

 

Zusätzliche Zahlungen: - - Krisenzulage iHv: 
- netto 200 EUR mit dem Gehalt 

für April und Mai;  
- netto 118 EUR mit dem Gehalt 

für März 

Voraussetzung für 
Krisenzulage: 

- - Bruttogehalt des Arbeitnehmers 
für Februar 2020 darf nicht höher 
als 2.821,74 EUR brutto sein; 
- keine Berechtigung beim höheren 
Gehalt für Februar 2020 
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